
nung die in ihr vorgesehenen Ordnungsstrafen ange
wandt werden.
Es sollte geprüft werden, welche wirksamen rechtlichen 
Maßnahmen zum Schutze der Jugend vor Alkoholmiß
brauch möglich und erforderlich sind.
Die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen gegen Trun
kenbolde, die in der Öffentlichkeit randalieren und das 
Zusammenleben der Bürger stören, müssen konsequent 
durchgeführt werden.
Der übermäßige Alkoholgenuß wird erheblich durch die 
„Umsatzideologie“ im Gaststättenwesen und Handel be
günstigt. Das wirkt bis hinein in die Klubhäuser. Es 
wird angeregt, eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der 
zuständigen zentralen Organe an einige Schwerpunkte 
übermäßigen Alkoholgenusses zu schicken. Ihr sollten 
besonders Vertreter der Ministerien für Handel und 
Versorgung .und für Finanzen angehören, damit die 
praktischen Auswirkungen der materiellen Stimuli und 
anderer Regelungen für den Alkoholumsatz an Ort und 
Stelle studiert werden und geprüft wird, welche Ver
änderungen generell notwendig und möglich sind.
Die Hauptsache ist natürlich die Entwicklung des kultu
rellen und echten geselligen Lebens an allen Orten.

3. Probleme des Kampfes gegen 
die Jugendkriminalität

Es zeigt sich, daß weitere Fortschritte im Kampf gegen 
die Kriminalität wesentlich davon abhängen, wie es ge
lingt, einer Fehlentwicklung von Bürgern bereits im 
Kindes- und Jugendalter vorzubeugen. Die Hauptsache 
ist die sozialistische Erziehung der Kinder und Jugend
lichen. Es ist notwendig, die dafür gegebenen Möglich
keiten stärker und wirksamer zu nutzen. Die Volksbil
dungsorgane, die Ausschüsse der Nationalen Front, die 
Leitungen der Jugendorganisation, des FDGB und des 
DFD sollten gemeinsam darauf Einfluß nehmen, daß in 
Veranstaltungen und Aussprachen mehr über die sozia
listische Erziehung der Jugend, insbesondere über die 
Verantwortung der Eltern für die Erziehung ihrer 
Kinder, beraten wird. Hierbei sollten die Grundsätze 
des Familiengesetzbuches stärker in den Mittelpunkt 
gerückt werden.
Es wird für erforderlich gehalten, daß die zentralen 
Rechtspflegeorgane die bei der Bekämpfung der Krimi
nalität gewonnenen Erfahrungen gemeinsam mit dem 
Ministerium für Volksbildung und dem Pädagogischen 
Zentralinstitut auswerten, damit dort geprüft werden 
kann, welche Konsequenzen sich für die staatliche Lei
tungstätigkeit sowie für die pädagogische Wissenschaft, 
Praxis und Ausbildung ergeben. Das gilt insbesondere 
für die Verwirklichung der patriotischen Erziehung und 
die Entwicklung des sozialistischen Moral- und Rechts
bewußtseins der Kinder und Jugendlichen.
In verschiedenen Kreisen, z. B. im Kreis Quedlinburg, 
wurde damit begonnen, im Zusammenwirken der 
Rechtspflegeorgane mit den örtlichen Organen der 
Staatsmacht und den gesellschaftlichen Organisationen 
ein ganzes System aufeinander abgestimmter staatlicher 
Maßnahmen und gesellschaftlicher Initiative zu ent
wickeln, um vor allem die Jugendkriminalität besser 
verhüten und wirkungsvoller bekämpfen zu können. 
Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen 
müssen gründlicher studiert und schneller ausgewertet 
werden.
In einigen Großstädten traten zeitweise Gruppen 
jugendlicher Müßiggänger und sozial Gefährdeter in Er
scheinung, von denen Störungen der öffentlichen Ord
nung und zum Teil auch Straftaten ausgingen. Einzel
maßnahmen, die hauptsächlich von den Rechtspflege
organen ergriffen wurden, waren nicht immer von an
haltender Wirkung. Es fehlt an dem erforderlichen

ständigen und aufeinander abgestimmten Zusam
menwirken aller zuständigen Organe und mit den ge
sellschaftlichen Organisationen zur Verhütung solcher 
Erscheinungen. Darum ist es notwendig, die Zusammen
arbeit der Rechtspflegeorgane, der örtlichen Staats
organe und gesellschaftlichen Organisationen zu ver
stärken, insbesondere die vorbeugende Arbeit vereint 
und koordiniert durchzuführen.
Immer wieder zeigt es sich, daß Jugendliche, die keine 
ordnungsgemäße Berufsausbildung erhalten haben und 
Hilfs- oder Gelegenheitsarbeiten ausüben, in be
sonderem Maße kriminell gefährdet sind. Es ist seitens 
der verantwortlichen Organe größere Vorsorge not
wendig, daß Schulabgänger grundsätzlich eine ord
nungsgemäße Berufsausbildung erhalten. Der unbe
gründete Abbruch von Lehr- und Ausbildungsverhält
nissen muß verhindert werden.

4. Neues ökonomisches System und 
Kriminalitätsbekämpfung

Mit der Verwirklichung des neuen ökonomischen 
Systems der Planung und Leitung wachsen Bedingun
gen, die eine bessere Aufdeckung und Verhütung der 
Kriminalität in den wirtschaftlichen Bereichen ermög
lichen. Von den Rechtspflegeorganen muß studiert und 
geprüft werden, wie die Vorzüge des neuen ökonomi
schen Systems für die wirkungsvollere Bekämpfung der 
Kriminalität genutzt werden können.
Viele Straftaten werden durch Gesetzesverletzungen, 
Mißstände und Mängel im Abrechnungs-, Finanz-, Kon- 
troll- und Revisionsgebaren sowie andere Leitungs
mängel begünstigt. Die Rechtspflegeorgane sind in den 
letzten beiden Jahren verstärkt dazu übergegangen, die 
in dieser Beziehung in den Strafprozessen'gewonnenen 
Erfahrungen und Lehren an die zuständigen staats- und 
wirtschaftsleitenden Organe heranzutragen, mit ihnen 
auszuwerten und auf Veränderungen hinzuwirken. 
Diese Hinweise sind jedoch noch nicht in dem erforder
lichen Maße in der Leitungstätigkeit der zuständigen 
Organe wirksam geworden. Von den zentralen Rechts
pflegeorganen wurden insbesondere den Ministerien für 
Handel und Versorgung und für Bauwesen Materialien 
und Empfehlungen zugeleitet, um Maßnahmen zur Ver
hütung und Aufdeckung von Straftaten zu ermöglichen. 
Nach wie vor treten aber gleichartige Delikte unter 
gleichen begünstigenden Bedingungen in diesen Be
reichen in Erscheinung. Um diese Kriminalität erfolg
reicher zu bekämpfen, ist es notwendig, daß die Mini
sterien durch zentrale Maßnahmen dazu beitragen, die 
Möglichkeiten für die Begehung von Straftaten systema
tisch einzuschränken.
In den Kreisen und Bezirken müssen die Mittel der 
Gerichtskritik und des staatsanwaltschaftlichen Pro
testes zur Einschränkung straftatbegünstigender Be
dingungen noch wirkungsvoller genutzt werden.
Ferner ist es erforderlich, daß die zentralen Rechts
pflegeorgane den zentralen Finanzorganen Materialien 
und Empfehlungen zuleiten, um den gesamten Mecha
nismus der Finanzkontrolle und des Finanzgebarens 
allmählich wirksamer für die Verhinderung von Ver
brechen zu nutzen.

5. Zur Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit im Zu
sammenwirken mit Presse, Rundfunk und Fernsehen

Trotz erzielter Fortschritte in der Öffentlichkeitsarbeit 
muß noch viel getan werden, um die notwendige hohe 
Wirksamkeit zu erzielen, die dazu beiträgt, daß aller
orts eine Atmosphäre der Unduldsamkeit gegen Krimi
nalität und jedwede Gesetzes verstoße geschaffen wird. 
In den öffentlichen Darlegungen zur Kriminalität 
müssen die noch oft anzutreffenden Vereinfachungen
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